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Stadt Oelde 
Der Bürgermeister 

 
 

 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
B 2006/661/0834 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Fach- / Servicedienst Tiefbau und 
Umwelt 
 

 
27.07.2006 

 
 
 
 

Klaus Tzyschakoff 

 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 Ausschuss für Planung und Verkehr 17.08.2006 
 
 
 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung zur Freigabe des Sperrvermerkes für 
das Anlegen eines Feuchtbiotops in Oelde-Stromberg 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Planung und Verkehr genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 
22.06.2006, zur Durchführung der Maßnahme „Anlegen eines Feuchtbiotops in Oelde-Stromberg“ 
Finanzmittel in Höhe von 23.000,00 € der Haushaltsstelle 6900.956201 freizugeben.  
  
 

Haushaltsrelevante Daten 
 

Haushaltsstelle: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

6900.956201  X 

Gesamtausgaben: Folgekosten: Mittel stehen zur Verfügung 

23.000,00 €   

Erläuterungen:  ja 
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Sachverhalt: 
 
Herr Bürgermeister Predeick und die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Planung 
und Verkehr, Frau Koch, haben am 22.06.2006 die folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen: 
 
 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Gemäß § 60 Abs. 2 GO ergeht hiermit die Entscheidung für die Durchführung der Maßnahme 
„Anlegen eines Feuchtbiotops in Oelde-Stromberg“ aus der mit einem Sperrvermerk versehenen 
Haushaltsstelle 6900.956201 Finanzmittel in Höhe von 23.000,00 € freizugeben. 
 
 
59302 Oelde, den 01.08.2006  
 
 
 
_____________________ _____________________ 
Predeick Koch 
Bürgermeister stell. Vorsitzende des  
 Ausschusses für Planung und Verkehr 
 
 
Erläuterung: 
 
Gemäß der Etatberatung 2006 ist der Haushaltsansatz „Anlegung eines Feuchtbiotops in Oelde-
Stromberg“ als Ersatzmaßnahme für die Teichanlage „An der Bleiche“ in Oelde-Stromberg, 
Haushaltsstelle 6900.956201, mit dem folgenden Sperrvermerk versehen: „Mittelfreigabe durch 
den Ausschuss für Planung und Verkehr“. 
 
Die Planung und die Einleitung des Genehmigungsverfahrens gemäß § 31 WHG in der 
Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde machte es erforderlich, Planungsaufträge an das 
Ingenieurbüro zu vergeben. Des weiteren wurden die Erdbauleistungen in die 
Gesamtausschreibung zur Erschließung des Baugebietes Nr. 100 „Stromberg“ - südlich der 
Beckumer Straße“ integriert, um ein möglichst kostengünstiges Angebot zu erzielen. 
 
Nach den zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Kostenangaben und Kostenschätzungen kann von 
folgendem Finanzbedarf ausgegangen werden: 
 
 
Planungskosten 2.800,00 €  
Herstellungskosten - Erdbau - 14.600,00 €  
Begrünungsmaßnahmen 3.400,00 €  
Bauleitungskosten 1.800,00 €  
 22.600,00 € brutto 
 
 
Zur Durchführung der Maßnahme „Anlegung eines Feuchtbiotops in Oelde-Stromberg“ stehen 
unter der Haushaltsstelle 6900.956201 33.800,00 € zur Verfügung.  
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